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Zusammenfassung 

„Rettet Europa vor dem Euro!“ Dieser Weckruf wurde vor allem mit der fehlenden Lohn-
koordination in der Währungsunion begründet. Dieser Essay argumentiert, dass es Alter-
nativen gibt. Die Idee Europa kann aber in der Tat nur Bestand haben, wenn Instrumente 
fiskalischer Risikoteilung – letztlich also solidarische Transfers zwischen den EU-
Mitgliedstaaten im Risikofall – entsprechend der Europäischen Säule sozialer Rechte und 
unter Bewahrung demokratischer Grundprinzipien institutionalisiert werden. Dabei kann 
es nicht nur um die kurzsichtige Frage gehen, wie transnationale Risikoteilung institutio-
nalisiert und legitimiert werden kann, sondern auch wie – im Sinne des Subsidiaritätsprin-
zips – die nationalen Kapazitäten der Risikoteilung unter den Bedingungen von Globali-
sierung und Digitalisierung generell gestärkt werden könnten.   

Schlüsselworte: Europa, EU, Eurozone, Fiskalpolitik, Risikoteilung, Subsidiarität, Ver-

trauen, Lohnkoordination, Europäische Säule sozialer Rechte, Europäische Sozialunion 

Abstract 

“Save Europe from the Euro!” The reason given for this wake-up call was in particular the 
lack of wage coordination in the monetary union. This essay argues that there are alterna-
tives. Yet, indeed, the idea of Europe can only be sustained if instruments of fiscal risk 
sharing – i.e., solidaristic transfers between the EU member states in case of risk – are 
institutionalised according to the European Pillar of Social Rights and at maintaining the 
fundamental principles of democracy. It is, thereby, not just about the short-sighted ques-
tion of how transnational risk sharing can be institutionalised and legitimised but also – 
according to the principle of subsidiarity – about how the national capacities of risk shar-
ing can be enhanced under the conditions of globalisation and digitisation. 

Key words: Europe, EU, Eurozone, fiscal policy, risk sharing, subsidiarity, trust, wage 

coordination, European Pillar of Social Rights, European Social Union 
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1. Bricht Europa auseinander?2 

Schon bei der Einführung des Euro wurden viele warnenden Stimmen laut, prominent 

beispielsweise von der ‘Kölner Schule‘, die den Slogan „Rettet Europa vor dem Euro“ 

prägte.3 In einer jüngeren Studie lassen deren Schüler Martin Höpner und Martin Seeliger 

(2018) auch nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig: „Transnationale Lohnkoordination 

zur Stabilisierung des Euro? Gab es nicht, gibt es nicht, wird es nicht geben“: Eine Koor-

dinierung der Lohnpolitik der Mitgliedstaaten werde zwar zu Recht als ein zentrales In-

strument für das „friktionsarme Funktionieren“ einer Europäischen Währungsunion 

(EWU) gesehen, aber genau diese Funktionsvoraussetzung sei nicht existent und daran 

werde sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern. Der EWU fehle damit eine, „wenn nicht 

sogar die entscheidende Bestandsvoraussetzung.“  

Wie der Mangel an Lohnkoordination zu beheben wäre, lassen die Autoren im zitierten 

Beitrag offen. Folgt man den Vorstellungen von Fritz Scharpf, wäre die Lösung ein „fle-

xibler Europäischer Währungsverbund“, der auf zwei ‘Eurozonen‘ hinausläuft: ein Kern 

exportorientierter ‘Hartwährungsländer‘ mit dem Euro und Deutschland, Frankreich und 

den Niederlanden im Mittelpunkt, und ein Rand von der Binnennachfrage abhängiger 

‘Weichwährungsländer‘ mit Italien, Griechenland, Spanien im Mittelpunkt plus Länder 

wie Polen, Schweden, Dänemark, vielleicht sogar Norwegen und Schweiz, deren nationale 

Währungen jedoch durch einen „Wechselkursmechanismus“ entsprechend dem Europäi-

schen Währungssystem (EWS) von 1979-1998 zu koordinieren wären (Scharpf 2016). 

Schon die Heterogenität der anvisierten Mitglieder im ‘EWS-Neu‘ lässt Zweifel aufkom-

men, ob nach den Brexit-Erfahrungen ein Regelsystem gefunden werden könnte, das den 

Zusammenhalt der EU27 noch gewährleistet. Fragwürdig erscheint auch die in einigen 

Beiträgen aufscheinende Prämisse, der Weg in eine Europäische Sozialunion (ESU), die 

transnationale Risikoteilung mit begrenzten und geregelten Transfermechanismen ein-

schließt, sei politisch weder realistisch noch wünschenswert (Streeck 1998, 2013). Frag-

würdig auch deshalb, weil ihre eigenen empirisch fundierten Studien aufzeigen, dass eine 
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Währungsunion wirtschaftlich heterogener Mitglieder im Grunde genommen erhebliche 

transnationale fiskalische Umverteilungen voraussetzt (u.a. Streeck & Elsässer 2016).  

Seit der Klimakrise sind jedoch Anzeichen für eine stärkere transnationale Orientierung in 

der Sozialwissenschaft zu erkennen. Auch Martin Höpner (2019) zieht nun eine transna-

tionale Hilfe für den Ausbau der Mindestsicherung in den ärmeren Mitgliedsländern in 

Form eines neuen Strukturfonds oder erweiterten Europäischen Sozialfonds (ESF+) in 

Erwägung. Mit der Corona-Krise und der erneut aufgeflammten Debatte um Eurobonds 

treten nationalistische Bedenken weiter zurück. Selbst Kanzlerin Merkel, deren 15 Jahre 

langes Durchwursteln in ihrer Europapolitik das Stichwort „Transferunion“ zum Tabu 

erklärte, hat sich nun gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron und der 

Kommissionspräsidentin von der Leyen der Einsicht zur Notwendigkeit einer Art Fiskal-

union geöffnet. Zur Zeit der Abfassung dieses Essay (Juli 2020) ist freilich noch offen, ob 

der 750-Milliarden-Wiederaufbauplan ("Next Generation EU") die Zustimmung aller Mit-

gliedstaaten gewinnt. Fest steht: Entweder bricht Europa – wie von der Kölner Schule 

schon lange an die Wand gemalt – tatsächlich auseinander oder die Union wird sich neben 

einer Wirtschaftsunion auch zu einer politischen Union, insbesondere zu einer Sozialunion 

durchringen müssen.  

Im Folgenden vertrete ich die Meinung, dass die Idee Europa im Rahmen einer Wäh-

rungsunion nur Bestand haben kann, wenn Instrumente fiskalischer Risikoteilung – letzt-

lich also solidarische Transfers im Risikofall – zumindest nicht ausgeschlossen werden. 

Diese Erkenntnis wird mittlerweile selbst auf der Kommissionsebene vertreten. Marco 

Buti (2020), Generaldirektor für Ökonomische und Fiskalische Angelegenheiten von 2008 

bis 2019 (ECFIN), sprach sich jüngst dafür aus, dass der verkappte Föderalismus der Eu-

ropäischen Zentralbank (EZB) einem offenen und politisch legitimierten Föderalismus 

weichen sollte, der explizit auch Elemente der „fiskalischen Risikoteilung“ enthält. Theo-

retisch wie empirisch weist z.B. der renommierte Finanzökonom Paul de Grauwe schon 

seit längerem auf die inhärente Fragilität einer Währungsunion hin. Alle technischen fi-

nanziellen Kniffe, die bisher zur Krisenlösung angewandt wurden (wie ‘Rettungsschirme‘ 

oder massive Käufe von Staatsanleihen durch die EZB), seien nur Notlösungen. Sie schaf-

fen nach seiner Meinung eine Scheinwelt, die es den Politikern erlaube zu glauben, es be-

dürfe nur irgendwelcher technischen Zaubertricks ohne den Preis eines weiteren Transfers 
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von Souveränität zu bezahlen. „Diese Fiktion könnte zu einem Hindernis werden, die 

notwendigen Schritte einer weiteren politischen Vereinigung zu unternehmen, die allein 

die Nachhaltigkeit der Eurozone langfristig gewährleisten“ (de Grauwe & Ji 2019: 48).   

Solidarische Transfers, so mein Argument, lassen sich auch in einer Staatenunion legiti-

mieren, wenn sie vornehmlich auf institutionelle Kapazitätsbildung der nationalen Mit-

glieder zielen. Gewiss: Die Entwicklung der EU zu den „Vereinigten Staaten von Europa“ 

steht derzeit nicht zur Debatte; eine solche Vision4 von vorneherein auszuschließen wäre 

jedoch angesichts der strukturellen Borniertheit des Nationalstaats töricht. Das Mindeste, 

wozu die ökonomisch starken Mitglieder der Eurozone sich aufraffen sollten, wäre – gera-

de auch jetzt in der Corona-Pandemie – den ökonomisch weniger entwickelten Mitglie-

dern beizustehen, ihre institutionellen Kapazitäten interner Risikoteilung zu stärken. Diese 

Frage wird sich auch dann noch stellen, wenn COVID-19 – wie auch immer – einigerma-

ßen gebannt ist und das Krisenmanagement in eine Debatte nachhaltiger Strukturreformen 

der EWU und EU übergehen kann5.  

Deshalb macht es Sinn, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen und auf den Aus-

gangspunkt der politischen Konfliktlinien seit Einführung des Euro zurückzukommen. 

Was spricht dafür, den Bestand der EWU und darüber hinaus der Europäischen Union 

(EU) unter dem Gesichtspunkt solidarischer Risikoteilung zu betrachten? Gibt es gleich-

sam einen Impfstoff gegen das ‘Euro-Virus‘, um die Ansteckungsgefahren globaler öko-

nomischer Interdependenzen wenigstens in Europa in Schach zu halten?6  

Im Folgenden versuche ich darauf eine Antwort in vier Etappen: Zunächst erscheint es 

sinnvoll, sich der Voraussetzungen einer erfolgreichen Lohnkoordination zu vergewissern, 

aber auch deren Grenzen für die Bestandserhaltung einer Währungsunion aufzuzeigen 

(Abschnitt 2). Im Vordergrund stehen dann die Funktionsvoraussetzungen für eine gelun-

gene Europäisierung des Arbeitsmarkts und eine Inventarisierung der verfügbaren Instru-
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Euro binden, zum anderen, weil die ‘Väter‘ des Euro von vorneherein erwarteten, dass sich langfristig alle 
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mente und Institutionen, die in der Lage sind, die aus diesem Zusammenwachsen entste-

henden Konflikte zu lösen. Dem Ausgangspunkt folgend gilt dabei der Lohnkoordination 

im Zusammenhang mit Mindestlohn und Mindesteinkommen ein besonderes Augenmerk 

(Abschnitt 3). Empirisch gilt es dann zu zeigen, wie weit EWU und EU schon gekommen 

sind, diese Probleme zu lösen und zur notwendigen Konvergenz der Mitgliedstaaten bei-

zutragen. Das provokante Ergebnis ist, dass die moderate Aufwärtskonvergenz in der Eu-

rozone dem Ausbau institutioneller Kapazitäten solidarischer Risikoteilung zu verdanken 

ist. Der Ausbau und die Pflege solcher Kapazitäten stärken das Vertrauen in der Gesell-

schaft, die gestiegenen Risiken einer Währungsunion oder einer vertieften europäischen 

Union zu akzeptieren und durch verstärkte Kooperationsbereitschaft zu meistern (Ab-

schnitt 4).  

Abschließend wird das zentrale Ergebnis noch einmal zugespitzt: Das Schrumpfen des 

öffentlichen Sektors und der Staatsausgaben, das in den Jahrzehnten um die Jahrhundert-

wende erklärtes Ziel von Schlüsselakteuren in der EWS und EU war, ist – vor allem ange-

sichts der sich aktuell abzeichnenden pandemischen Risikogesellschaft – kontraproduktiv. 

Es führt nicht nur zu desaströsen Effekten hinsichtlich Gesundheit, Bildung, Lebensquali-

tät und Gleichstellung der Geschlechter, sondern beeinträchtigt auch den Umfang und die 

Produktivität des Arbeitskräftepotentials.   

2. Voraussetzungen und Grenzen der Lohnkoordination in Europa 

Bleiben wir zunächst bei eingangs erwähnter Studie. In ihrer deskriptiven Analyse von 11 

Mitgliedern der Eurozone vergleichen die Autoren die tatsächlichen nominalen Lohn-

stückkosten mit dem gemeinhin akzeptierten ‘Imperativ‘ koordinierter Lohnpolitik, näm-

lich der Orientierung an Inflation und Produktivität. In beiden untersuchten Perioden 

(1999-2008 und 2009-2015) weichen Österreich und insbesondere Deutschland stark ne-

gativ von dieser Norm ab. In anderen Worten: Die Lohnstückkosten dieser beiden Länder 

blieben weit unterhalb der Produktivitäts- und Inflationsentwicklung. Das bedeutet, dass 

sich vor allem Deutschland Wettbewerbsvorteile auf Kosten anderer Mitglieder der Euro-

zone geschaffen hat, erkennbar auch an den chronisch exzessiven deutschen Exportüber-

schüssen. Zu Recht konstatieren Höpner und Seeliger: Im krassen Gegensatz zur in 

Deutschland kommunizierten Problemdeutung kranken die innereuropäischen realen 
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Wechselkurse nicht mehr am Fehlverhalten der südeuropäischen Euro-Teilnehmer, son-

dern am Verhalten der Länder der ehemaligen „DM-Zone“ mit Deutschland im Kern. Die 

Charakterisierung der Arbeitsbeziehungen im deutschen Exportsektor als „wettbewerbs-

korporatistisch“ sei zweifellos korrekt. Gleichwohl wäre es ein Fehler, hieraus zu folgern, 

die Lohnzurückhaltung in einem solchen Umfeld allein dem Wollen zuzuschreiben. Selbst 

wenn die deutschen Gewerkschaften, allen voran die IG-Metall, ihrer öffentlichen Rheto-

rik Taten folgen lassen wollten, hätten sie es aus mindestens zwei Gründen nicht gekonnt: 

Zum einen wegen der zunehmenden Verbetrieblichung der Arbeitsbeziehungen, zum an-

dern wegen der immer glaubhafter gewordenen Drohungen von Standortverlagerungen. 

Diese Einschätzung wird in der jüngsten OECD-Studie zu Lohnverhandlungen im interna-

tionalen Vergleich bestärkt: Während beispielsweise die Löhne in den Niederlanden in 

den letzten beiden Jahrzehnten dank einer beträchtlichen positiven Lohndrift7 der Produk-

tivitätsentwicklung folgten, blieben die tatsächlichen Lohnsteigerungen in Deutschland 

weit unter dem Produktivitätsanstieg und den ausgehandelten Löhnen. Dieser in Europa 

einzigartige Trend einer negativen Lohndrift sei – so die OECD-Autoren – vermutlich das 

Ergebnis eines fallenden Deckungsgrades der Tariflöhne und der Ausbreitung von Öff-

nungsklauseln, die es den Betrieben erlauben, von den ausgehandelten Flächentarifen nach 

unten abzuweichen (OECD 2019: 126).8  

Ein zentraler Grund für diese Entwicklung ist ebenfalls dieser Studie zu entnehmen: Ab-

gesehen vom Strukturwandel von der Industrie zu Dienstleistungen sinkt der gewerk-

schaftliche Organisationsgrad neuerdings vor allem aufgrund zunehmender ‘atypischer‘ 

Arbeitsverhältnisse, und dies unabhängig vom Typ nationaler Beschäftigungsregimes.9 

Die Zunahme dieser Arbeitsverhältnisse war in Deutschland besonders ausgeprägt: Wäh-

rend im EU-28-Durchschnitt die Beschäftigungsquote in atypischen Arbeitsverhältnissen 
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9
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Schweden.   
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von 21,5 (1998) auf 26,4 Prozent (2016) anstieg, kletterte sie in Deutschland viel rascher 

von 22,9 auf 32,1 Prozent.10   

Sicher gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Erosion der Tarifbindung aufzuhalten oder 

gar umzukehren. So steht beispielsweise in der deutschen Diskussion die Forderung der 

Gewerkschaften im Vordergrund, die Regeln der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifver-

trägen durch Gesetz oder ministerielle Anordnung zu vereinfachen.11 Vorbildhaft in dieser 

Hinsicht erscheinen Frankreich, Österreich oder die Niederlande, d.h. EU-Mitglieder mit 

ebenfalls geringem oder (im Falle von Österreich) stark fallendem Organisationsgrad. Mir 

erscheint dieser Weg wenig realistisch, weil die historisch gewachsenen institutionellen 

Voraussetzungen in den angesprochenen Ländern ganz andere sind, aber auch, weil die 

Konsequenzen eines solchen Schrittes für die innergewerkschaftliche wie gesamtgesell-

schaftliche Demokratie nicht ganz unproblematisch erscheinen. Ein leichtes Spiel bei All-

gemeinverbindlichkeit könnte beispielsweise zu wettbewerbsverzerrenden Arbeitsmarkt-

kartellen in großbetrieblich strukturierten Bereichen führen. Sinnvoll erscheint dagegen 

die Forderung nach einem Vergabegesetz auf nationaler Ebene oder entsprechende Richt-

linien auf EU-Ebene, wonach staatliche Aufträge vorzugsweise an tarifgebundene Betrie-

be vergeben werden.12 Sicher könnten auch die Kooperationsbeziehungen der Gewerk-

schaften auf europäischer Ebene verbessert und dem ‘Sozialen Dialog‘ in der EU wieder 

Schwung gegeben werden. Anknüpfungspunkte wären etwa die laufenden Diskussionen 

um eine Koordinierung der europäischen Mindestlöhne oder einer Mindestsicherung.  

Im Folgenden gehe ich einen anderen Weg und frage, welche funktionalen Äquivalente 

oder Alternativen in Aussicht stehen, den Mangel europäischer Lohnkoordination auszu-

gleichen. Dabei dient das Konzept des „inklusiven Wachstums“ als Richtschnur (Schmid 
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Schmid (2018a: 39-82) und den entsprechenden Datenband dazu (Schmid & Wagner, 2018).  
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allgemeinverbindlich registriert, 40 % davon allein im (kleinbetrieblich strukturierten) Baugewerbe, bei rund 
73 400 gültigen Tarifverträgen in ganz Deutschland; https://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2397.htm#, 
Download 28.2.2020).  
12

 Vgl. hierzu die ausgewogene Analyse von Baccaro et al. (2019). Beispielsweise beträgt das Volumen der 
jährlichen Aufträge in Deutschland immerhin über 400 Mrd. Euro (Frank Werneke in einem Interview in 
Mitbestimmung 6, Dez. 2019: 19).  
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2018a): Gegenüber quantitativem Wirtschaftswachstum steht die gerechte Teilhabe aller 

am Erwerbsleben im Vordergrund: Menschen müssen nicht nur „fit“ für den Arbeitsmarkt 

sein, sondern der Arbeitsmarkt und seine Institutionen müssen „fit“ gemacht werden für 

die unterschiedlichen individuellen Bedingungen der Fähigkeit, sich im Lebensverlauf 

zumindest einen anständigen Lebensunterhalt erwerben zu können.      

3. Wege zu einem funktionstüchtigen europäischen Arbeitsmarkt 

Die Mitglieder einer Währungsunion müssen zum einen ein Mindestmaß an vergleichba-

rer produktiver Kapazität (Kapital, Infrastruktur, qualifiziertes Arbeitskräftepotential u.a.) 

haben und zum anderen über genügend institutionelle Flexibilität verfügen, also über die 

Fähigkeit, externe Schocks – wie plötzlicher Anstieg der Ölpreise oder der Preise anderer 

wichtiger Rohstoffe, der Zinssätze, Migrationswellen – und rapiden Strukturwandel durch 

flexible Löhne oder Arbeitsverträge, durch räumliche Mobilität von Arbeit oder Kapital 

und/oder durch sozialen Risikoausgleich aufzufangen .13 

Die beiden Dimensionen Kapazität und Flexibilität stehen in einem Austauschverhältnis, 

die zu Zielkonflikten führen können (trade-off): Ein Mangel an vergleichbarer produktiver 

Kapazität kann und muss durch höhere Flexibilität ausgeglichen werden. Sonst steigen 

etwa die Staatsschulden, und Investitionen in neue Produkte, Produktverfahren oder Bil-

dung trocknen aus. Mit dem Euro sind die Anforderungen an vergleichbare produktive 

Kapazitäten höher geworden. Einige Länder, wie Deutschland und die Niederlande, haben 

darauf früh mit zunehmender Flexibilisierung reagiert, denken wir beispielsweise an die 

Ausweitung des Niedriglohnsektors in Deutschland oder an die dramatische Ausweitung 

von Teilzeitbeschäftigung in den Niederlanden. Länder wie Irland und besonders Grie-

chenland lagen bei Einführung des Euro deutlich unterhalb der für eine Währungsunion 

erforderlichen produktiven Kapazitäten. Immobilienblasen und steigende Staatsschulden 

verschleierten dieses Manko. Erst als die Bankenkrise und dann die Fiskalkrise diesen 

Schleier brutal wegzogen, wurden diese Länder zu rigorosen Flexibilisierungsmaßnahmen 

genötigt: Die irische Regierung erzwang einen drastischen Rückgang der nominellen 

                                                 
13

 Ausführlicher zum Modell Scnmid (2018: 100-108).  
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Lohnstückkosten allein in 2010 um 6,4 Prozent gegenüber der Eurozone von nur 0,7 Pro-

zent. Die Iren taten in den folgenden Jahren auch alles, um möglichst schnell wieder aus 

dem europäischen Rettungsschirm zu flüchten. Das gelang Mitte Dezember 2013, aller-

dings um den Preis von 64 Milliarden Euro Bankenschulden, für welche die irischen Steu-

erzahler noch heute haften.14 Darüber hinaus wanderten viele, zum Teil hochqualifizierte 

jugendliche Iren aus. Demgegenüber wurde die griechische Regierung von der Troika zu 

enormen Kürzungen der Staatsausgaben angehalten; diese sanken von 2009 bis 2013 um 

fast 30 Milliarden Euro, also um etwa ein Viertel seit Ausbruch der Eurokrise.15  

Während Irland wieder auf die Beine zu kommen scheint, müssten die Flexibilitätsmaß-

nahmen in Griechenland – gemessen an seinen produktiven Kapazitäten – deutlich erwei-

tert werden. Für einen Großteil der Bevölkerung, insbesondere für die Jugendlichen, ist 

das nicht zumutbar. Demokratie und sozialer Zusammenhalt sind daher in Griechenland 

nach wie vor hoch gefährdet. Und nicht nur in Griechenland. Wenn das so weiter geht, 

spaltet der Euro Europa tatsächlich mehr als dass er integriert und schürt so das Feuer für 

rechtspopulistische Bewegungen.16 Aber ist der Weckruf “Rettet Europa vor dem Euro!“ 

auch berechtigter Anlass zu fundamentalem Euro-Pessimismus? Die Aufgabe des Euro 

käme die EU ökonomisch teuer zu stehen, ganz abgesehen von dem verheerenden politi-

schen Signal, das – neben dem Brexit – zu einer Kettenreaktion weiterer Austritte führen 

könnte. Es gibt Alternativen. 

3.1 Anpassungsstrategien in einer Währungsunion 

Welche Strategien könnten zur Lösung des mit Einführung des Euro verschärften Zielkon-

flikts zwischen produktiven Kapazitäten und Flexibilität beitragen? Im Modell der Abb. 1 

lassen sich vier strategische Ansatzpunkte unterscheiden: Erstens könnte die Zielkonflikt-

linie (trade-off) nach Einführung des Euro durch investive Sozialtransfers nach unten ge-

drückt werden, um den Flexibilitätsbedarf der Mitgliedstaaten unterhalb der durchgezoge-

nen Trade-off-Linie zu entlasten. Zweitens könnten die Anforderungen an hohe produkti-

                                                 
14

 Hoch gerechnet auf deutsche Verhältnisse entspräche das 880 Milliarden Euro. 
15 Ein Viertel weniger Staatsausgaben im Vergleich zu 2009 würde in Deutschland einer Summe von 275 
Milliarden Euro entsprechen. 
16

 Am Beispiel Deutschland vgl. Schroeder & Weßels (2019). 
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ve Kapazitäten durch geschützte Flexibilität kompensiert oder ergänzt werden (Bewegung 

auf der Trade-off-Linie nach rechts unten). Drittens könnten die produktiven Kapazitäten 

durch Investitionen in Menschen verbessert werden, womit sich gleichzeitig auch das Fle-

xibilitätspotenzial erhöht (Aufwärtsbewegung der Trade-off-Linie). Viertens, schließlich, 

könnten die vorhandenen produktiven Kapazitäten durch effiziente Regulierung des Ar-

beitsmarkts besser genutzt werden und die Entfaltung eines wirklichen europäischen Ar-

beitsmarkts befördern (Bewegung auf der Trade-off-Linie nach links oben). 

Abb.1: Strategien zur Lösung des verschärften Zielkonflikts zwischen Kapazität und 

Flexibilität in der Europäischen Währungsunion 
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Im Folgenden sollen diese Strategien näher ausgeführt und durch einige Beispiele erläutert 

werden. Dabei wird sich zeigen, dass diese Strategien ineinandergreifen müssen und dass 

die Kategorien in Wirklichkeit nicht immer so trennscharf sind wie im Modell angenom-

men. So kann überregionale Mobilität im Sinne von ‘brain drain‘ die Kapazität an ‘Hu-

mankapital‘ im abgebenden Lande senken (und so zu weiteren Flexibilisierungsmaßnah-

men drängen), im Aufnahmeland aber erhöhen (und so von Flexibilisierungsmaßnahmen 

entlasten). Eine Arbeitszeitregulierung kann Kapazitäten schaffen, um Raum für Erho-

lung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Weiterbildung zu geben, aber auch Kapa-

zitäten einschränken, wenn damit höhere Kosten verbunden sind.  



 11

3.2 Mehr investive Sozialtransfers 

Sozialtransfers zwischen den EU-Mitgliedstaaten sind nicht neu. Diverse Programme zur 

Abschwächung des Gefälles produktiver Kapazitäten zwischen zentralen und peripheren 

Regionen oder zwischen den Lebensbedingungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 

innerhalb der Europäischen Union sind etabliert. Die Europäischen Struktur- und Investi-

tionsfonds umfassen allein fünf Programme von zum Teil beträchtlichem Kaliber: der Eu-

ropäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF), 

der Kohäsionsfonds (CF), der Fond für maritime Angelegenheiten und Fischerei (EMFF) 

und der Fonds für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (EAFRD). Von der Größen-

ordnung kaum bedeutend, hier wegen seiner Zielsetzung jedoch von Interesse, ist der Eu-

ropäische Globalisierungsfonds (EGF), der die Wiedereingliederung von Arbeitslosen 

unterstützt, die infolge der Globalisierung massenhaft entlassen werden. Zusammenge-

nommen hatten diese Fonds in 2018 eine Finanzkraft von knapp 60 Mrd. Euro, gut ein 

Drittel des Gesamtbudgets der EU von 160 Mrd. Euro.  

Die gegenwärtigen – zum Zeitpunkt (Juli 2020) noch nicht abgeschlossenen – Verhand-

lungen in Brüssel über das mittelfristige Budget 2021-27 lassen leider erkennen, dass die-

se Fonds gegenüber neuen Aufgaben und Prioritäten der EU (Verteidigung, Klima, Digita-

lisierung) an Bedeutung verlieren werden, falls es dabei bleibt, die EU-Ausgaben im 

Rahmen der bisherigen Zielmarke von etwa einem Prozent des Bruttoinlandprodukts zu 

begrenzen.17 Bedauerlich ist vor allem, dass der sozial- und beschäftigungspolitisch orien-

tierte ESF an finanziellen Kapazitäten verliert, auch wenn ihm mit dem „ESF+“ wenigs-

tens symbolisch ein Reputationsgewinn zugestanden wurde. Dabei wäre in der gegenwär-

tigen Krise genau das Gegenteil notwendig: Nämlich eine Stärkung dieses Fonds zuguns-

ten investiver Transfers in Form zuverlässiger und generöser Lohnersatzleistungen im 

Falle von Arbeitslosigkeit und verbunden mit ‘aktiver‘ Arbeitsmarktpolitik zur Bewälti-

gung des Strukturwandels. Hinzu kommt, dass dieser Strukturwandel nicht zuletzt auch 

                                                 
17

 Ob sich die Forderung des Europäischen Parlaments durchsetzt, die Ausgaben auf 1,34% des EU-BIP zu 
erhöhen, ist gegenwärtig zweifelhaft. Die längerfristigen Auswirkungen der COVID-19-Krise und die lau-
fenden Auseinandersetzungen um gemeinsame Anleihen (Eurobonds) u.a. sind gegenwärtig noch völlig 
offen.  
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von EU-Regularien und EU-Ambitionen im Zusammenhang mit der Verteidigungs-, Kli-

ma- und Digitalisierungspolitik beschleunigt werden wird.  

Historisch muss daran erinnert werden, dass es die Gewerkschaften waren, die den Ge-

danken einer Arbeitslosenversicherung einführten und in Ansätzen (siehe Genter Modell) 

in die Tat umsetzten, noch bevor die ersten nationalen Arbeitslosenversicherungen disku-

tiert, geschweige denn etabliert wurden. Der Hintergedanke des gewerkschaftlichen Vor-

preschens ist im Rückblick klar zu erkennen: Nur durch die Gewährleistung anständiger 

Lohnersatzleistungen sind die Verlierer des Strukturwandels dafür zu gewinnen, diesen 

Wandel mitzutragen und – vor allem – davon abzuhalten, durch konkurrierende niedrige 

Löhne das Lohnniveau der gesamten Arbeiterklasse auf  (oder sogar unter) das blanke 

Existenzminimum zu drücken. Angesichts dieser Handlungslogik mag es verwundern, 

dass die Losung einer Europäischen Arbeitslosenversicherung – unabhängig von ihrer 

konkreten Ausgestaltung – bislang nicht auf den Fahnen der nationalen Gewerkschaften 

steht, eher im Gegenteil.18 Und das, obwohl sich die ökonomischen ‘Väter‘ der europäi-

schen Währungsunion Mitte der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts quer über die 

theoretischen Richtungen für eine „voll entwickelte“ europäische Arbeitslosenversiche-

rung aussprachen (Marjolin et al. 1975). Dieses Selbstverständnis erodierte jedoch, je nä-

her der Tag der Einführung des Euro rückte. Zur Frage, wie es dazu kam und welche un-

terschiedlichen Konzepte einer europäischen Arbeitslosenversicherung sich seither entwi-

ckelten, muss ich auf die Literatur verweisen.19 

3.3 Mehr geschützte Flexibilität 

Die zweite Strategie inklusiven Wachstums, ‘Geschützte Flexibilität‘, unterscheidet sich 

deutlich vom Konzept der ‘Flexicurity‘. Die Wortschöpfung Flexicurity, ein Paradebei-

spiel für ein Oxymoron, steht für eine Strategie, welche die Notwendigkeit größerer Flexi-

bilität von Unternehmen und Betrieben weitgehend ungefragt zum Ausgangspunkt nimmt. 

Der zweite Wortteil suggeriert, es ließen sich ohne Weiteres Möglichkeiten der sozialen 

Abfederung finden, falls mit dieser Flexibilität Risiken für die Arbeitnehmenden ver-

                                                 
18

 Gute Gründe hierfür entwickelt Seeliger (2017). 
19 Vgl. u.a. Dullien et al. (2018); Luigjes et al. (2019); Schmid (2018a: 166-192); Schmid (2019, 2020). 
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knüpft sind. Im Jahre 2007 hatte die Europäische Kommission ‘Flexicurity‘ zum Kern-

element der europäischen Beschäftigungsstrategie erklärt. Im Vordergrund stand die De-

regulierung von Arbeitsverträgen, die einen schnelleren Wechsel (externe Flexibilität) und 

eine größere Variabilität der Arbeitsverhältnisse (wie Befristung, Zeitarbeit, Teilzeit) er-

möglichen sollte. Im Rückblick stellte sich jedoch heraus, dass bei der Umsetzung dieser 

Strategie das soziale Sicherungselement stark vernachlässigt wurde. Demgegenüber betont 

das Konzept der ‘Geschützten Flexibilität‘ das Wechselverhältnis von Flexibilität und Si-

cherheit, ein wesentlicher Bestandteil der Theorie der Übergangsarbeitsmärkte.20 Danach 

ist Flexibilität durchaus mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis kompatibel (interne 

Flexibilität), und die Gewährleistung von Beschäftigungssicherheit ist häufig erst die Vo-

raussetzung für funktionale Flexibilität, wie etwa Lernen am Arbeitsplatz oder Weitergabe 

von Wissen oder Erfahrungen an Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen.  

Ein paradigmatisches Beispiel für geschützte Flexibilität ist Kurzarbeit, die auch als Para-

debeispiel für die Weiterentwicklung der Arbeitslosen- zu einer Arbeitsversicherung Gel-

tung hat. Rein ökonomisch betrachtet ermöglicht geschützte Kurzarbeit eine klar begrenz-

te Arbeitszeit- und Lohnflexibilität, und aus sozialökonomischer Sicht ist das Kurzarbei-

tergeld eine geglückte Form für faire Risikoteilung zwischen Kapital, Arbeit und Staat 

(Schmid 2015). Immerhin hat die Europäische Kommission zur Lösung der COVID-19-

Krise dieses Instrument aufgegriffen und zu einem zentralen Bestandteil ihrer Rettungsak-

tion gemacht. „SURE“ bietet mit einem Volumen von 100 Mrd. Euro Darlehen für Mit-

gliedstaaten zu günstigen Bedingungen.21 Eine erneuerte europäische Beschäftigungsstra-

tegie, welche die beschworene Balance von Flexibilität und Sicherheit beim Wort nimmt, 

könnte deshalb dieses Instrument als Paradigma geschützter Flexibilität bei ihren Empfeh-

lungen, Richtlinien und Förderprogrammen dauerhaft in ihren Kanon aufnehmen, anstatt 

wie bisher vorrangig auf externe Flexibilität (etwa regionale Mobilität oder befristete Ar-

beitsverträge) zu setzen.  

                                                 
20 Vgl. – mit weiteren Literaturhinweisen – Schmid (2018a: 129-148).  
21 SURE = Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency. Die Kommission will entsprechend 
Kredite auf den Finanzmärkten aufnehmen. So sollen die Mitgliedstaaten von dem guten Kreditrating der 
EU und niedrigen Fremdfinanzierungskosten profitieren können. Die Darlehen sollen darüber hinaus durch 
ein System freiwilliger Garantien abgesichert werden, die die Mitgliedstaaten der EU zusagen. 
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Wirkungsanalysen zur Kurzarbeit weisen allerdings darauf hin, dass abgesehen von der 

Mobilisierung finanzieller Ressourcen auch grundlegende institutionelle Kapazitäten auf-

gebaut werden müssen, um eine effektive Implementation dieses Instruments zu gewähr-

leisten. Funktionierende Sozialpartnerschaft, insbesondere auf betrieblicher Ebene, ist 

dabei eine notwendige Voraussetzung, vor allem, wenn es darum geht, die investive Funk-

tion von Kurzarbeitergeld – Erhalt und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit – zu 

gewährleisten, anstatt den Strukturwandel nur einkommenspolitisch abzupuffern.22   

Weitere Beispiele für geschützte Flexibilität sind die Sicherung von Einkommensrisiken 

beim lebensbegleitenden Lernen, beispielsweise über Bildungsschecks oder Ziehungsrech-

te. Auch die Sicherung von Einkommensrisiken bei Freistellungen für notwendige Kin-

dererziehung, für Pflege von kranken Angehörigen oder für offene Freizeiten, sogenannte 

Sabbaticals, ist ein immer wichtiger werdendes Element dieser Strategie. Vor allem in der 

präventiven Weiterbildung – unter Beibehaltung des Arbeitsverhältnisses – könnte die 

europäische Dimension gestärkt werden, einerseits gezielt für gering qualifizierte Beschäf-

tigte, andererseits für kleine und mittlere Unternehmen. 

Atypische Beschäftigungsformen werden immer typischer. Deshalb wäre es auch originä-

re Aufgabe einer Europäischen Sozialunion, gemeinsame Standards des Sozialschutzes 

weiterzuentwickeln und für deren Einhaltung zu sorgen, etwa das Rückkehrrecht von 

Teilzeit auf eine gleichwertige Vollzeitstelle. Oft ist das Regelwerk für solche Standards 

schon vorhanden, etwa durch Europäische Richtlinien, aber es fehlt vielfach an einer ef-

fektiven Implementierung und Erzwingung der verabredeten Regeln infolge des Mangels 

an Verfahrenssicherheit und Kontrollen.23 Eine Revitalisierung der Offenen Methode der 

Koordination (OMK)24 könnte zu einer effizienteren Implementation beitragen, indem sie 

die Mitgliedstaaten ermutigt, bindende Verfahren und Kontrollmechanismen entsprechend 

ihrer administrativen Kultur zu etablieren. Beispiele wären die Verstärkung der Institution 

von Arbeitsinspektoren; gesetzliche oder wenigstens faktische Bindewirkung von Tarif-

                                                 
22

 Ausführlicher hierzu und mit Literaturverweisen Schmid (2015 und 2018a: 111-113).  
23 Vgl. hierzu z.B. Falkner u.a. (2005) und Hartlapp (2014). 
24 Schon laut Rodrigues (2013), ‘Mutter‘ der Lissabon Strategie, sollte die OMK eher als Instrument der 
Vertiefung der europäischen Integration denn als eine Methode der intergouvernementalen Kooperation 
betrachtet werden.  
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verträgen; staatliche Mitwirkung bei dezentral freiwilligen Vereinbarungen, die in den 

Niederlanden als Kovenants weit verbreitet und in vielen Ländern als regionale Beschäfti-

gungspakte gebräuchlich sind (Korver & Schmid 2012). In diesem Zusammenhang ver-

dient der von Fritz Scharpf (2010) schon früh entwickelte Vorschlag einer Kombination 

von Europäischen Rahmenrichtlinien mit ‘harter‘ Gesetzeskraft und der ‘weichen‘ Metho-

de der offenen Koordination wieder aufgegriffen zu werden: Avantgarde-Mitgliedstaaten 

(mit annähernd ähnlichen sozioökonomischen Voraussetzungen) sollten sich auf gemein-

same sozialpolitische Rahmenrichtlinien einigen, die europäische Gesetzeskraft haben, 

während den anderen Mitgliedstaaten die Option bleibt, nicht – oder erst später – dem 

Club beizutreten; dazu bedarf es keiner Änderung der europäischen Verfassung. 

Ein wichtiges Element geschützter Flexibilität wäre auch eine Lohnversicherung für Be-

schäftigte, die wegen verminderter Leistungsfähigkeit auf weniger gut bezahlte Arbeits-

plätze ausweichen müssen, oder gezielte Lohnprämien für Beschäftigte, deren Einkom-

menskapazität durch unbezahlte Betreuungs-, Erziehungs- und Pflegetätigkeit zeitweise 

eingeschränkt ist. Auch ein bedingtes Grundeinkommen, etwa in Form persönlicher Ar-

beitskonten oder Ziehungsrechte, gehört hier zum diskussionswürdigen Katalog geschütz-

ter Flexibilität.25 

3.4 Mehr Investitionen in Menschen 

Wenn Europa gleichermaßen sozial wie wettbewerbsfähig bleiben will, sind Investitionen 

in Menschen zentral. Dabei geht es nicht nur um Prävention von Fachkräftemangel etwa 

wegen der Alterung der Gesellschaft, sondern auch um die Bekämpfung einer der wich-

tigsten Ursachen steigender Ungleichheit im digitalen Zeitalter, nämlich ungleiche Bil-

dungschancen. Auf dem Arbeitsmarkt aller EU-Mitgliedstaaten spiegelt sich das vor allem 

in überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquoten der Geringqualifizierten wider; auch 

deren Beschäftigungsgrad – Indikator für Exklusion – ist meistens weit unter dem Durch-

schnitt. Vorrangiges Ziel ist jedoch, die Zahl Geringqualifizierter in der erwerbsfähigen 

Bevölkerung generell zu reduzieren. Darüber hinaus sind auch die volkswirtschaftlichen 

                                                 
25 Abwägend zum Thema des bedingungslosen Grundeinkommens vgl. Bothfeld (2019); statt eines 
‘bedingungslosen‘ Grundeinkommens ein ‘Persönliches Entwicklungskonto‘ oder Ziehungsrechte aus einem 
solidarischen Weiterbildungsfonds vorschlagend Schmid (2011: 98–105). 
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Kosten enorm, wenn Investitionen wegen mangelnder Qualifikation nicht getätigt und 

entsprechend weniger Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine der vielen Studien über den 

Zusammenhang von Bildung und Wachstum weist darauf hin, dass 50 zusätzliche Punkte 

auf der PISA-Skala ein Wachstum um 0,6 Prozentpunkte induzieren können. Nach vierzig 

Jahren akkumuliert sich eine solch höhere Wachstumsdynamik auf ein dreißigprozentig 

höheres Einkommen (Piopiunik &Wößmann, 2011). Vor allem bei Langzeitarbeitslosen 

bestehen drastische Defizite in   des Lesens, Rechnens und der Computerhandhabe, wobei 

vorausgehende Defizite vermutlich durch das Schicksal der Langzeitarbeitslosigkeit wei-

ter verstärkt werden (Rammstedt, 2013).  

Schließlich ist die – trotz jüngster Verbesserungen - dramatische Jugendarbeitslosigkeit in 

vielen Mitgliedstaaten ein deutliches Signal, dass es nicht nur auf hohe formale Qualifika-

tionen ankommt, sondern auch auf eine ausgewogene Balance einfacher, beruflicher und 

akademischer Qualifikationen. Die bloße Fixierung auf eine Hochschulabsolventenquote 

von 40 Prozent für junge Erwachsene muss unter dem Aspekt inklusiven Wachstums als 

gravierender Mangel der gegenwärtigen EU-2020-Strategie verbucht werden. Sie vernach-

lässigt die inklusive Wirkung beruflicher Bildung auf mittlerer Ebene, die auch Jugendli-

chen aus bildungsfernen sozialen Schichten den Zugang zu beruflicher Qualifikation er-

möglicht. Auch Lehrlingssysteme (Deutschland, Österreich, Schweiz) und insbesondere 

die Kombination schulischer Zweige praktischer Berufsausbildung (Finnland, Niederlan-

de, Norwegen, Schweden, Dänemark) mit Zugangsmöglichkeiten zu einer überwiegend 

öffentlich finanzierten tertiären Bildung gewährleisten nachhaltiges Wachstum, ohne die 

negativen Nebenfolgen ökonomischer Ungleichheit aufgrund ungleicher Bildungschancen 

oder hoher Jugendarbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen.26  

Zu einem wesentlichen Bestandteil eines Europäischen Sozialmodells gehört es daher,  

Bildungssystem und Arbeitsmarkt stärker zu verzahnen: Nicht nur an der Schnittstelle von 

der Schule zum Beruf, sondern während des gesamten Lebensverlaufs muss für Erwach-

sene die Möglichkeit bestehen, Bildung und Beruf zu kombinieren. Das würde die hori-

zontale und vertikale Mobilität verbessern und Mobilitätsketten induzieren, die das Flexi-

bilitätspotenzial insgesamt erhöhen. Ausbildung und Fortbildung sollten daher auch nicht 

                                                 
26 Ausführlicher diese Argumentation begründend vgl. z.B. Busemeyer (2018) und Solga (2014). 
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nach einem bestimmten Alter enden oder gar – wie es vor wenigen Jahrzehnten noch der 

Fall sein konnte – durch Tarif- oder Betriebsvereinbarungen ausgeschlossen werden. Die 

neuere Forschung zeigt einen positiven Zusammenhang zwischen Weiterbildungsteilnah-

me und Erwerbstätigkeit von Älteren, auch bei statistischer Kontrolle weiterer Faktoren. 

Darüber hinaus existiert der Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt und Bildungssystem 

auch noch nach dem Rentenalter: Wissensintensive, teils digitalisierte Güter oder Dienst-

leistungen brauchen den ‘Markt‘ älterer Menschen, die über entsprechende Bildung und 

Kompetenzen verfügen, um sie nutzen zu können. 

Die europäische Beschäftigungsstrategie sollte daher dem lebensbegleitenden Lernen eine 

wesentlich stärkere Bedeutung beimessen als bisher.27 Im Zuge der derzeitigen Bemühun-

gen, die November 2017 in Kopenhagen feierlich erklärte ‘Europäische Säule der Sozialen 

Rechte‘ umzusetzen (European Commission 2017), sollte das Recht auf bezahlten Bil-

dungsurlaub europarechtlich gefestigt werden, einschließlich des Rechts, erworbene Qua-

lifikationen zertifizieren und beim Arbeitsplatzwechsel im EU-Raum anerkennen zu las-

sen. Schon die jetzigen Europaverträge würden erlauben, eine entsprechende Richtlinie 

auszuarbeiten.28  

In diesem Zusammenhang wären auch Ziehungsrechte zur Weiterbildung eine diskussi-

onswürdige Strategie, wobei besonders starke Anreize zur Aufstiegsqualifizierung für Be-

schäftigte mit geringer Allgemeinbildung oder ohne Berufsausbildung gesetzt werden soll-

ten. Ein Schritt in diese Richtung war schon Bestandteil des niederländischen Beschäfti-

gungswunders. Seit der Wassenaar-Vereinbarung von 1992 ist die Etablierung tariflicher 

Weiterbildungsfonds zentraler Bestandteil der niederländischen Beschäftigungspolitik. Als 

Gegengewicht zu flexiblen Arbeitsverhältnissen fügte diese Vereinbarung schon früh das 

Sicherheitselement hinzu, branchenspezifische Beiträge zur Weiterbildung von Beschäf-

tigten mit befristeten Verträgen zu verlangen. Dänemark ist ebenfalls ein Beispiel für die 

proaktive Politik der Sozialpartner zur Etablierung von Weiterbildungsfonds.29 Aufgabe 

                                                 
27

 Hierzu schon früh und mit überzeugender Verve Oskar Negt (2012). 
28 Basis wäre der Artikel 153(1)(b) (Arbeitsbedingungen) in Kombination mit Artikel 2 (2) AEUV 
(Möglichkeit verbindlicher Rechtsakte bei geteilten Zuständigkeiten); vgl. hierzu ausführlicher Lörcher & 
Schömann (2016). 
29 Vgl. z.B. Trampusch & Eichenberger (2012). 
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einer Europäischen Sozialunion wäre es, sozialpartnerschaftlich fundierte Weiterbildungs-

fonds regulatorisch wie finanziell zu unterstützen. Anstelle des bloßen Vermittlungsvor-

rangs als zentrales Element bisheriger ‘aktiver‘ Arbeitsmarktpolitik könnte eine Europäi-

sche Richtlinie die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit als Kern moderner Arbeitsförde-

rung definieren.  

3.5 Effizientere Arbeitsmarktregulierung 

Eine ihre Wirksamkeit stets im Auge haltende Arbeitsmarktregulierung könnte durch bes-

sere Nutzung vorhandener oder Schaffung neuer Kapazitäten und Abbau ineffizienter Fle-

xibilität zur Entfaltung eines wirklich europäischen Arbeitsmarkts beitragen. Das hört sich 

an wie die Quadratur des Kreises. Bei näherer Betrachtung eröffnen sich aber Handlungs-

spielräume, die alle Kernbereiche der Schnittstellen von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

betreffen.30 Im Folgenden soll dies nur am Beispiel der eingangs angesprochenen Lohn-

bildung diskutiert werden. 

In einer Währungsunion besteht bei mangelnder oder mangelhafter Lohnkoordination vor 

allem die Gefahr ruinöser Lohnkonkurrenz, weil Abwertung oder Zinsvariation als Mög-

lichkeiten ausfallen, Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Trotz altbekannter Beschwörungen 

der internationalen Solidarität31 geben Studien zur europäischen Lohnkoordination keinen 

Anlass zu Optimismus, von globalen Tendenzen der Prekarisierung ganz abgesehen. Am 

aussichtsreichsten erscheinen gegenwärtig noch Vorschläge einer europaweiten Regulie-

rung der Mindestlöhne. Gewiss kann und soll diese nicht zu einem einheitlichen Mindest-

lohn führen. Das wäre ökonomisches Harakiri. Sinnvoll wären aber gemeinsame Regeln 

darüber, wie auf nationaler Ebene Mindestlöhne festzusetzen und zu überwachen wären.32 

Im Vordergrund stünden der Einbezug der Sozialpartner in die Festlegung und jährliche 

Anpassung dieses Niveaus und ein gemeinsames und für alle Mitgliedstaaten transparen-

tes Monitoring der Auswirkungen von Mindestlöhnen.  

                                                 
30

 Neben der Lohnfindung also Regulierung des Bildungssystems, der Arbeitsverträge, der Renten oder 
Pensionen und des Zugangs zu lebenswichtigen Dienstleitungen; vgl. Schmid (2018a: 121-126).  
31 Erinnert sei an das berühmte und in seiner Eindringlichkeit unvergleichliche Manifest von Karl Marx und 
Friedrich Engels (1848): „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“  
32 Vgl. hierzu European Commission (2020) und, aus gewerkschaftlicher Sicht, Müller & Schulten (2020). 
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Dass allein schon eine transparente europaweite Überwachung von Mindestlöhnen der 

notwendigen Koordination europäischer Lohnpolitik ein Stück näher kommen könnte, 

zeigen zwei vergleichende Studien zum Mindestlohn:33 Während die Eurofound-Studie 

den Schwerpunkt auf die hypothetischen Auswirkungen einer Mindeststandardregel legt, 

hebt die Etui-Studie die Folgen unterschiedlicher Verfahren von Mindestlöhnen hervor, 

vor allem die Unterschiede einer gesetzlich universellen Regelung und tariflich gestalteter 

Regelung. Die Eurofound-Studie errechnete generell wie auch mit sektoraler und betrieb-

licher Differenzierung die Auswirkungen eines EU-Standards, der den nationalen Min-

destlohn auf beispielsweise 60 Prozent des nationalen Medianlohns setzen würde. Für 

Deutschland hätte ein solcher Standard die größten Auswirkungen, denn für etwa 25 Pro-

zent der Beschäftigten müssten die Löhne nach oben angeglichen werden. Generell wür-

den vor allem kleine und mittlere Betriebe belastet, und bei den Beschäftigten käme ein 

solcher Standard vor allem Frauen zugute. Allerdings wären in erster Linie die nicht ex-

portierenden Sektoren betroffen, sodass größere Auswirkungen auf die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit für die meisten Länder nicht zu befürchten wären. Andererseits 

sollten auch die Hoffnungen auf eine substantielle Reduzierung der Armut gedämpft wer-

den, weil Armut eher ein Resultat von Haushalten mit Arbeitslosigkeit und geringer Be-

schäftigungsintensität sei als von Beschäftigung im Niedriglohnsektor. 

Seit 2015 ist auch Deutschland im Club der 22 von 28 bzw. 27 EU-Mitgliedstaaten, die 

einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt haben. Der einführende Mindestlohn von 8,50 

Euro entsprach (bei Vollzeitbeschäftigten) allerdings nur 48 Prozent des Medianlohns, 

recht gering etwa im Vergleich zu Frankreich (61 Prozent), aber hoch gegenüber dem 

Nachbarland Tschechien (37 Prozent). Auch nach sukzessiven Erhöhungen bis auf 9,35 

Euro seit Beginn 2020 bleibt Deutschland im unteren Mittelfeld der relativen Mindest-

lohnentwicklung, sodass die Eurofound-Studie durchaus noch hypothetische Gültigkeit 

hat.34  

                                                 
33 Vgl. die Eurofond-Studie von Fernández-Macías &Vacas-Soriano (2016) und die ETUI-Studie von 
Kampelmann et al. (2013). 
34 Einen informativen Überblick über die bisherigen Wirkungen des deutschen Mindestlohns geben Bruttel 
(2019) und Bruttel et al. (2019); Befürchtungen großer Beschäftigungsverluste haben sich bisher nicht bestä-
tigt. So führt beispielsweise die Einführung eines Mindestlohns bei Monopsonen (also bei Macht der Betrie-
be, die Löhne unter dem eigentlichen Marktwert festzusetzen) zu einer Ausweitung der Beschäftigung, wenn 
der Mindestlohn oberhalb des Monopsonlohns liegt und gleichzeitig die Wertschöpfung der  Beschäftigten 
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Die Etui-Studie ist in zweifacher Hinsicht höchst informativ: Zum einen zeigt sie mit aller 

Deutlichkeit auf, wie schwierig es ist, allein schon international vergleichbare Messgrößen 

für geltende Mindestlöhne zu finden, sodass erst das Datengerüst zu erstellen wäre, um 

einheitliche Mindeststandards zu setzen. Zum zweiten werden in dieser Studie die enor-

men Unterschiede nationaler Mindestlohnsysteme in Europa deutlich und dabei auch die 

unterschiedlichen Interessenlagen sowie historisch verwurzelten kulturellen Eigenschaf-

ten. Es schälen sich zwei grundlegende Differenzen in den sozialen und arbeitsmarktpoli-

tischen Auswirkungen unterschiedlicher Mindestlohnsysteme heraus: Zum einen kann 

eine Kombination von sektoraler Festlegung und hoher Deckungsrate (entweder durch 

hohen Organisationsgrad der Sozialpartner oder durch gesetzliche Allgemeingültigkeitser-

klärungen) als funktionales Äquivalent gesetzlicher Mindestlöhne betrachtet werden. Die-

ses Mindestlohnregime gilt für die skandinavischen EU-Mitglieder (Dänemark, Finnland, 

Schweden). Es ist auch gültig für Österreich, wo die Dachverbände sogar eine Generalver-

einbarung treffen, die für alle anderen sektoralen Kollektivverträge dann als Orientie-

rungsgröße gilt.35 Die so festgelegten Mindestlöhne sind in der Regel höher als universelle 

gesetzliche Mindestlöhne, weshalb der Widerstand – vor allem der dortigen Gewerkschaf-

ten – gegen europäische Regulierungen verständlich ist. Dagegen haben die flächende-

ckenden gesetzlichen Mindestlöhne den Vorteil eines höheren Deckungsgrades, wenn die 

Voraussetzungen eines hohen Organisationsgrads der Sozialpartner nicht gegeben sind; 

gute Beispiele dafür sind Deutschland und das Vereinigte Königreich.  

Angesichts dieser bedeutenden institutionellen Unterschiede liegt es nahe, Überlegungen 

zu europäischen Mindeststandards zunächst eher auf die Verfahrensseite zu konzentrieren 

und nicht auf die Lohnstandards selbst. Das Ziel solcher Standards wäre auf der einen Sei-

te, soziale Ungerechtigkeit der Lohnfindung und ineffiziente Flexibilität durch Lohndum-

ping zu vermeiden, auf der anderen Seite die Binnenkaufkraft erfolgreicher Ökonomien zu 

stärken, um die Exportchancen wirtschaftlich schwacher Länder zu fördern. Als Lösung 

wird häufig eine Untergrenze für nationale Mindestlöhne in Höhe von 60 Prozent des je-

                                                                                                                                                   

nicht übersteigt; der Mindestlohn zieht dann Personen an, die nicht bereit waren, zum niedrigen Monopson-
lohn zu arbeiten; in Verbindung mit der steigenden Kaufkraft kann der positive Beschäftigungseffekt nicht 
unerheblich sein.   
35 2007 kam der Österreichische Gewerkschaftsbund mit der Wirtschaftskammer zu einer derartigen Verein-
barung, wonach alle Kollektivverträge eine Lohnuntergrenze von 1.000 Euro pro Monat erreichen sollten. 
Im Oktober 2017 wurde über einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.500 Euro/Monat verhandelt.  
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weiligen Medianlohns gefordert.36 Eine solche Untergrenze wäre rechtlich schwer mit der 

Regelungssperre des Art. 153 Abs. 5 AEUV vereinbar, da sie eine direkt quantifizierbare 

Vorgabe für die Höhe eines nationalen Mindestlohns darstellt und so in die lohnpolitische 

Kompetenz der Tarifpartner eingreift, deren Autonomie durch die Kompetenzschranke 

desselbigen Artikels gerade geschützt werden soll. Es muss aber darauf hingewiesen wer-

den, dass auch die Tarifautonomie keine ‘heilige Kuh‘ ist und sich gefallen lassen muss, 

an andren Grundwerten der europäischen Verfassung gemessen zu werden, etwa am Prin-

zip nichtdiskriminierender Lohnfindung. Der Verdacht, dass viele Tarifverträge (auch in 

Schweden oder Dänemark) zur Ungleichheit der Löhne zwischen Männern und Frauen 

beitragen, ist nicht vorschnell von der Hand zu weisen. Außerdem ist die Wertigkeit von 

60 Prozent des jeweiligen Medianlohns je nach Lohnstruktur und Struktur der Arbeitsver-

hältnisse (vor allem Teilzeit vs. Vollzeit) ganz unterschiedlich zu beurteilen. Vieles spricht 

dafür, den Prinzipien eines ‘Lebenslohns‘ größeres Gewicht zu geben.37   

Wichtig für eine europaweite Lohnkoordination wären darüber hinaus auch Informationen 

über die Auswirkungen des jeweiligen Mindestlohns auf die gesamte Lohnstruktur und auf 

die entsprechende Verteilung der (Lohn-) Einkommen. Wenn der Mindestlohn als Anker 

für Lohnverhandlungen dient, kann er dazu führen, dass sich die Löhne im unteren Be-

reich zunehmend um den Mindestlohn stauen und auf die (Ungleich-) Verteilung im obe-

ren Bereich keine Auswirkungen haben. Eine Erhöhung des Mindestlohns kann dann das 

Verhältnis zum Median verbessern, aber nicht den Lebensstandard; Bulgarien und Rumä-

nien können als Beispiel dienen, wo der Mindestlohn etwa 60 Prozent des Medianlohns 

erreicht. Umgekehrt kann das Verhältnis des Mindestlohns zum Medianlohn trotz Min-

destlohnanhebung fallen, wenn die Erhöhung des Mindestlohns hinter der allgemeinen 

Lohnentwicklung zurückbleibt; Deutschland bietet jüngst ein Beispiel dafür: das Verhält-

nis sank von anfänglich 48,3 auf 45,6 Prozent.38 

                                                 
36

 Z. B. Müller & Schulten (2020).  
37

 Darauf verweisen auch Müller & Schulten (2020) und empfehlen deshalb als Ergänzung, dass jedes EU-
Mitglied zusätzlich ein Regelsystem entwerfen sollte, dass diese Referenzgröße auch einen „würdigen Le-
bensstandard“ gewährleiste, so wie das auch die „Europäische Säule Sozialer Rechte“ fordert. Zum Living 
Wage- Konzept vgl. u.a. Eurofond (2018).  
38

 Vgl. Schulten & Lübker (2020: 8-9).   
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Ein weiterer zentraler Gesichtspunkt sind die Auswirkungen von Mindestlöhnen auf die 

gesamte Betriebsstruktur und Produktivitätsdynamik. Christian Dustmann u.a. (2020) ana-

lysierten z.B. die Auswirkungen der Einführung des deutschen Mindestlohns (2015) auf 

die Verteilung von Arbeitnehmern auf die Betriebe. Im Ergebnis weisen sie auf eine Um-

verteilung von Arbeitnehmern zu Betrieben hin, die mehr Vollzeitarbeitsplätze anbieten, 

mehr qualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen, einen höheren Lohnaufschlag für vergleich-

bare Arbeit zahlen, und die größer sowie stabiler sind. In Regionen, in denen der Mindest-

lohn aufgrund des zuvor niedrigen Lohnniveaus stärker wirksam wurde, ging zudem der 

Anteil von Kleinstbetrieben mit weniger als drei Beschäftigten zurück, während die Be-

triebsgröße und der Anteil größerer Betriebe zunahmen. Dies hat den Mix der Betriebe in 

diesen Regionen verbessert und insgesamt die Arbeitsproduktivität gesteigert.  

Darüber hinaus könnten auf europäischer Ebene neuerdings wieder verstärkt diskutierte 

theoretische Konzepte gerechter und effizienter Lohnstrukturen ins Auge gefasst und ge-

gebenenfalls empfohlen werden. Ich erinnere insbesondere an die Grundsätze ‘solidari-

scher Lohnpolitik‘, die als Messlatte (‘benchmark‘) für die Bewertung der Wirksamkeit 

von Mindestlöhnen verwendet und ihm Rahmen der Methode der offenen Koordination 

genutzt werden könnten. Solidarische Lohnpolitik war lange Zeit – was heute fast in Ver-

gessenheit geratenen ist – Kernbestandteil des schwedischen Modells: Sie orientierte sich 

vor allem an der Wertigkeit (‘Gerechtigkeit‘) der ausgeführten Arbeit und weniger am 

Profit oder an der Lohnzahlungsfähigkeit der Betriebe. Strukturell strebte sie an (und das 

steht wiederum im Einklang mit der oben zitierten Studie von Dustmann u.a.), weniger 

wettbewerbsfähige Betriebe schneller aus dem Markt ausscheiden zu lassen und wettbe-

werbsstarken Betriebe Extragewinne zu ermöglichen. Die dadurch erzeugte (‘strukturelle‘) 

Arbeitslosigkeit sollte durch selektive Arbeitsmarktpolitik kompensiert werden, vor allem 

durch generöse Lohnersatzleistungen, Weiterbildung, Umschulung und Mobilitätsförde-

rung, während die Extragewinne teilweise abgeschöpft und in Einkommens- und Vermö-

gensfonds der Arbeitnehmer*innen fließen sollten.39      

                                                 
39 Vgl. dazu u.a. Meidner & Hedborg (1984); Schmid (2002: 401-419); auch die posthume Würdigung des 
Modells Schweden von Erixon (2018); zur normativen Beurteilung eines gerechten Mindestlohns vgl. auch 
Schmid (2018b). 



 23

Schließlich, und um auf den Ausgangspunkt unserer Überlegungen noch einmal zurück-

zukommen, ist die Frage zu stellen, ob es für die Mitglieder der Eurozone nicht auch di-

rekte funktionale Äquivalente für die (durch den Euro nun ausgeschlossene) Abwertung 

ihrer Währung gibt, wenn die Senkung der realen Lohnkosten zur Wiederherstellung ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit und einer preisstabilen Vollbeschäftigung notwendig ist. Eine Ant-

wort darauf hat schon Nicolas Kaldor, ein intellektueller Weggefährte von Lord Keynes, 

in einem Aufsatz von 1936 gegeben. Lohnkostenzuschüsse sind ein solches Äquivalent, 

die darüber hinaus noch drei Vorzüge haben: Sie können sachlich gezielt regional, sekto-

ral oder lokal gesteuert werden; sie können zeitlich befristet wie antizyklisch eingesetzt 

werden; und sie können sozial auf bestimmte Zielgruppen des Arbeitsmarkts gerichtet 

sein. So wären etwa über einen erweiterten Europäischen Arbeits- und Sozialfonds 

(Schmid 2018a: 177-192) befristete Lohnkostenzuschüsse für Betriebe oder Startups 

denkbar, die in Regionen mit besonderen Beschäftigungsproblemen aus dem Arbeitslo-

senpool zusätzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Wenn schon Beschäfti-

gung nicht durch Abwertung der Währung angekurbelt werden kann, dann sind Lohnkos-

tenzuschüsse für jeden zusätzlich geschaffenen Arbeitsplatz ein funktionales Äquivalent. 

Kaldor plädierte sogar dafür, in kritischen Situationen auf das Kriterium der zusätzlichen 

Schaffung von Arbeitsplätzen zu verzichten, um die rasche Wirksamkeit des Instruments 

zu gewährleisten und um administrative Komplikationen (etwa die objektive Feststellung 

sowie die Gewährleistung der Zusätzlichkeit) zu vermeiden.  

Kaldors theoretische Fundierung von Lohnkostenzuschüssen ist in den 1970er Jahren – 

also zu Zeiten der europäischen Beschäftigungskrise anlässlich der Ölpreissteigerungen – 

von damals prominenten Ökonomen aufgegriffen und auch während der anhaltenden Be-

schäftigungskrise der 90er Jahren immer wieder in die Debatte geworfen worden.40 Bei 

der Wiedervereinigung von Deutschland – und damit der Einführung einer (nationalen) 

Währungsunion am 30. Juni 1990 – hatten prominente amerikanische Ökonomen einen 

„sich selbst eliminierenden flexiblen Beschäftigungsbonus“ vorgeschlagen, um massen-

hafte Arbeitslosigkeit und Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte zu vermeiden. Der 

                                                 
40

 Z.B. vom schwedischen Gewerkschaftsökonomen Gösta Rehn; vgl. dazu Erixon (2001); sowie von den 
britischen Ökonomen Richard Layard und Stephen Nickell (1980). Etwas später wurde die Grundidee aus 
makroökonomischer Sicht wieder vom amerikanischen Nobelpreisträger Edmund S. Phelps (1997) aufge-
griffen. 
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Vorschlag des späteren Nobelpreisträgers George Akerlof u.a. (1991) wurde bekanntlich 

nicht umgesetzt. Dennoch ist daran zu erinnern, dass Metaevaluationen der deutschen Ar-

beitsmarktpolitik nach der Wiedervereinigung immer wieder den Eingliederungssubventi-

onen von Arbeitslosen (im Paket vieler anderer – oft unwirksamer oder schädlicher – 

Maßnahmen) konstant eine sehr positive Wirksamkeit bescheinigten.41 Auch Evaluationen 

der bislang wenigen größeren Beschäftigungsprogramme auf Basis von Lohnkostensub-

ventionen stützen die Sinnhaftigkeit dieser Überlegungen.42  

Lohnkoordination mag also, zusammenfassend, ein wichtiges Instrument sein, um die Ri-

siken einer Währungsunion zu mildern, aber sie ist keine notwendige Voraussetzung für 

die Bestandserhaltung einer Union. Sie ist zwar wünschenswert, insbesondere im Bereich 

der Mindestlöhne, um einen Wettbewerb nach unten (‘race to the bottom‘) zu verhindern. 

Es gibt jedoch funktionale Äquivalente oder Alternativen in mehreren Dimensionen, die 

komplementär ineinandergreifen müssen. Zentral ist, die institutionellen Kapazitäten für 

Risikoteilung bei den Mitgliedern einer Währungsunion wenigstens auf halbwegs ver-

gleichbares Niveau zu bringen. Es mag zwar sein, dass – wie beispielsweise der ökonomi-

sche Beirat der EU-Kommission hervorhebt – Divergenz im institutionellen Gefüge einer 

Währungs- oder gar Sozialunion kein Mangel, sondern möglicherweise sogar ein Vorzug 

ist.43 Weil aber eine Währungsunion die wirtschaftlichen Interdependenzen ihrer Mitglie-

der erhöht und dabei vor allem kleinere Mitgliedstaaten einem höheren Risikopegel aus-

setzt, steigen in diesen Staaten die Anforderungen der internen Risikoteilung und des in-

ternen wie externen Risikoausgleichs. Wie engmaschig diese ökonomischen Interdepen-

denzen sind, hat uns die Corona-Krise wieder deutlich vor Augen geführt. Es muss daher 

im Interesse aller (auch potentieller) Mitglieder einer Währungsunion  sein, sowohl die 

individuellen als auch die gemeinsamen Kapazitäten der Risikoteilung – gleichsam als 

Impfstoff gegen Ansteckungsgefahren – zu stärken. Deshalb gilt das folgende Augenmerk 

diesen Kapazitäten, die zu dem provokanten Schluss führen werden, dass dabei sozial-

staatliche Ressourcen eine zentrale Rolle spielen.    

                                                 
41

 Vgl. u.a. Gerd Heyer et al. (2012).  
42

 Vgl. u.a. Bishop & Haveman (1979); Schmid (1979).  
43

 Siehe das Bekenntnis des Beirats, die in der Überschrift des maßgeblichen vierten  Kapitels ihres Berichts 
von 2018 zum Ausdruck kommt: „It’s okay to be different: Policy coordination and economic convergence“, 
(EEAG 2018, 64-82). 
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4. Divergenzen und Konvergenzen in der Eurozone und EU 

Die Krise Europas ist in der Tat auch eine Krise des Euros. Die gemeinsame Währung hat 

zwar eine Europäisierung im Sinne der nominalen Konvergenz vorangetrieben, insbeson-

dere in Form einheitlicher Zinssätze, aber auch dazu beigetragen, die realen Divergenzen 

weiterzutreiben. Das Phänomen, das diese Spaltung am schärfsten widerspiegelt, ist die 

Arbeitslosigkeit. 

So machte sich in Griechenland die Einführung des Euros (1998/2000) sofort bemerkbar: 

Fünf Jahr zuvor betrug der Abstand der Arbeitslosenquoten zwischen Deutschland und 

Griechenland durchschnittlich nur einen Prozentpunkt; in den fünf Jahren nach Einfüh-

rung des Euro weitete sich die Kluft im Schnitt auf drei Prozentpunkte. Danach war zwar 

eine Annäherung der Quoten zu beobachten, die Griechenland – angeregt durch Niedrig-

zinsen – aber mit hohen Schulden erkaufte. Die Rezession 2008/09 zog den Mantel der 

Verschleierung brutal weg: der Abstand der Arbeitslosenquoten zwischen Deutschland 

und Griechenland schoss im letzten Jahrzehnt zeitweilig auf 20 Prozentpunkte.44 Im De-

zember 2019 war die Spanne trotz des allgemeinen Aufschwungs und Rückgangs der Ar-

beitslosigkeit seit etwa 2015 immer noch bei einem Niveau von ca. 15 Prozentpunkten. 

Die Jugendarbeitslosenquoten entfernten sich noch dramatischer voneinander auf bis zu 

40 Prozentpunkte; im Dezember 2019 waren es immer noch rund 30 Prozentpunkte (5,8% 

in Deutschland, 35,6% in Griechenland). Aber auch dieser positive Trend ist nun gestoppt, 

und die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit wird in den EU-Mitgliedstaaten wieder ausei-

nanderdriften. Auch der erfreuliche starke Rückgang der jugendlichen Arbeitslosen (15-

24) in der gesamten Union von noch 5,6 Millionen (2014) auf 3,3 Millionen Dezember 

2018 hat sich deutlich verlangsamt (3,2 Millionen im Dezember 2019).  

Ökonomische Konvergenz ist zwar erklärtes Ziel der EU,45 faktisch haben sich jedoch die 

Unterschiede im Entwicklungsstand der EU-Mitglieder nur teilweise verringert. Die Kluft 

zwischen dem Norden und Süden des ‘alten‘ Europa (EU15) wurde sogar noch tiefer. Das 

                                                 
44

 Zur Veranschaulichung: Deutschland hätte gegenwärtig (auf gleicher Stufe mit Griechenland) ca. 10 Mil-
lionen Arbeitslose statt ca. 2,5 Millionen.   
45

 Laut Artikel 174 des Vertrags über die Funktionsweise der EU setzt sich die Union „insbesondere zum 
Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärks-
ten benachteiligten Gebiete zu verringern“. 
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gilt sowohl für die Ressourcen- (input) als auch für die Ergebnisdimension (outcome) und 

unabhängig davon, ob die ß- oder die σ-Konvergenz gemessen wird.46 Der ökonomische 

Beirat der Kommission stellt in seinem Jahresbericht von 2018 folgende Fakten fest: Der 

Entwicklungsstand in der gesamten Union von 1995 bis 2017 hat sich – gemessen an ver-

schiedenen Ergebnis-Indikatoren (Wirtschaftswachstum, Einkommen pro Kopf, Beschäf-

tigung und Arbeitslosigkeit) – angenähert (EEAG 2018, 64-82); dazu hat vor allem ein 

Großteil der 2004 beigetreten Mitgliedstaaten in Osteuropa beigetragen. Für die EU-15 ist 

keine Konvergenz, sondern eher eine Divergenz zu erkennen. Dagegen sind die Resultate 

für die Eurozone gemischt und erwecken in unserem Zusammenhang besonderes Interes-

se. Dort, wo in der Eurozone leichte Konvergenztendenzen zu beobachten sind, stechen 

positiv vor allem die baltischen Staaten und Irland hervor, während vor allem Griechen-

land und Italien die ‘Waage‘ negativ belasten (EEAG 2018, Figure 4.3).  

Woran könnte das liegen? Die EEAG-Studie beobachtete auch diverse Indikatoren der 

Input-Konvergenz, insbesondere institutionelle Faktoren wie Steuer- und Regierungssys-

teme. Die Resultate sind hier gemischt. Beispielsweise sinken tendenziell zwar die Unter-

nehmenssteuern, aber die Abstände (Variationskoeffizient) zwischen den EU-Mitgliedern 

nehmen zu, was auf eine verschärfte Steuerkonkurrenz schließen lässt. Bemerkenswert für 

unseren Zusammenhang wiederum ist jedoch, dass sich die Indikatoren für ‘gutes Regie-

ren‘ tendenziell verbessern, aber auch hier vor allem im Osten, weniger oder nicht im Sü-

den Europas.  

Wodurch zeichnet sich aber ‘gutes Regieren‘ aus? Die vom ökonomischen Beirat der 

Kommission herangezogenen Indikatoren geben zur Beantwortung dieser Frage wenig 

her, und auch das oben erwähnte generalisierte Bekenntnis zur institutionellen Divergenz 

hilft nicht weiter. Es lohnt sich, den Hinweis auf eine leichte ökonomische Konvergenz in 

der Eurozone weiter zu verfolgen und dabei folgende Hypothese zu testen: Könnte es 

nicht sein, dass die Verstärkung der Kapazitäten staatlicher Risikoteilung die wirtschaftli-

che und soziale Entwicklung selbst in Eurozonenländern begünstigte, obwohl diese Län-

                                                 
46

 ß-Konvergenz ist dann gegeben, wenn die Wachstumsraten im Vergleich zum Ausgangniveau negativ 
korrelieren (also Länder mit geringerem Entwicklungsstand höhere Wachstumsraten haben und daher ‘auf-
holen‘); σ-Konvergenz ist dann gegeben, wenn sich die Variationskoeffizienten verringern (also die durch-
schnittlichen Abstände im Entwicklungsniveau der Länder geringer werden). 
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der ihre Souveränität in der Währungspolitik aufgeben mussten? Die Kausalität könnte 

wie folgt verlaufen: Mehr Kapazitäten der staatlichen Risikoteilung schaffen größeres 

Vertrauen in der Bevölkerung, was wiederum zu größerer Kooperations- und Risikobereit-

schaft beiträgt.    

Beobachten wir daher zwei weitere Indikatoren, die Ausdruck guten Regierens sein könn-

ten: die Staatsausgaben als Indikator für die Kapazität der Risikoteilung auf der einen Sei-

te, und die wahrgenommene Korruption als Indikator für Vertrauen auf der anderen Sei-

te.47 Im Gegensatz zum neoliberalen Dogma, wonach eine Marktwirtschaft dann prospe-

riert, wenn der öffentliche Sektor klein bleibt, stellte schon Dani Rodrik (1998) in einer 

mustergültigen Studie fest, dass hohe Beschäftigung im Staat und hohe Ausgaben für So-

zialschutz wie eine Sozialversicherung wirken, und zwar insbesondere in eher kleineren 

Ländern, die dem externen Wettbewerb stark ausgesetzt sind. Im Gegensatz zu privaten 

Versicherungen gewährleisten Sozialversicherungen sowohl intertemporäre als auch inter-

regionale Risikoteilung: Intertemporär insbesondere infolge der eingebauten Stabilisato-

ren, d.h. soziale Sicherheit nebst Erhalt effektiver Nachfrage in Rezessionen; interregional 

kraft zentralisiertem Pooling der Risiken.48 Da der Beitritt von (kleinen) Ländern in eine 

gemeinsame Währung (und damit der Verzicht etwa auf Abwertungsmöglichkeiten zur 

Wettbewerbsstärkung) praktisch eine weitere Öffnung ihrer Wirtschaft bedeutet, nehmen 

auch die ökonomischen Risiken zu, dem die Bevölkerung der Beitrittsländer nur dann zu-

stimmen wird, wenn die institutionellen Kapazitäten für Risikoteilung weiter ausgebaut 

werden. 

Und in der Tat zeigt das erste Panel der Abb. 2 folgendes Muster: Während die Staatsaus-

gaben in den (‘alten‘) EU-Kernländern von einem hohen Niveau aus eher stagnieren oder 

gar sinken, steigen sie tendenziell in den neu hinzugekommenen Euro-Ländern von einem 

                                                 
47

 Die Validität dieses gewiss sehr groben Indikators müsste noch getestet werden. Seine vorläufige ‘Ver-
trauenswürdigkeit‘ basiert auf der Korruptions-Vertrauenstheorie, wie sie jüngst Holmberg und Rothstein 
(2020) theoretisch und empirisch für Skandinavien, insbesondere Schweden, demonstrierten; dort auch zahl-
reiche Literaturverweise zum Forschungsstand weltweit über soziales Vertrauen.  
48

 Zu den Prinzipien der Sozialversicherung gegenüber privaten Versicherungen vgl. theoretisch-
fundamental Barr (2001), im Zusammenhang mit Beschäftigung und Arbeitsmarkt Schmid (2015) und 
Schmid (2018a: 127-148). In Deutschland ist das regionale Umverteilungspotential der Arbeitslosenversi-
cherung in einer Größenordnung von sechs bis acht Milliarden Euro und entspricht durchaus der Größen-
ordnung des Länderfinanzausgleichs.  
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niedrigen Niveau aus. Die Leistungsstärke einer Ökonomie hängt auch stark vom wech-

selseitigen Vertrauen ab; Vertrauen fördert Kooperation und Risikobereitschaft. Und in 

der Tat beobachten wir, im zweiten Panel der Abb. 2, dass sich das Vertrauen – gemessen 

an der sinkenden wahrgenommenen Korruption – in den Eurozonenländern vor allem in 

den baltischen Staaten und in der Slowakei (auch Irland) gebessert hat, also in Euro-

Ländern, die gegenüber den weiter ‘entwickelten‘ Euro-Ländern aufgeholt haben. Das 

dritte Panel von Abb. 2 fasst die These bildlich zusammen: Von den Ausnahmefällen Spa-

nien und Finnland abgesehen steigen Vertrauen und Kooperationsbereitschaft in den Län-

dern der Eurozone, deren Staatsausgaben (und damit Kapazitäten der Risikoteilung) sich 

stabilisieren oder (von einem niedrigen Niveau aus) steigen.   

Abb. 2: Indikatoren der institutionellen Konvergenz in der Eurozone 

 
Staatsausgaben insgesamt in Prozent der Bruttoinlandsprodukt (BIP); Veränderung in Prozentpunkten. Irland und Malta wurden 
ausgeschlossen, weil dort das BIP infolge von Hauptsitzverlagerungen von transnationalen Unternehmen abhängt und deshalb stark 
variiert. 2016 war das Bruttonationalprodukt (BNP) von Irland um etwa ein Drittel niedriger als das BIP, während in den anderen 
Eurozonenländern die Abweichungen zwischen BIP und BNP vernachlässigbar sind. Eigene Darstellung; zu den Werten vgl. Tab. 1 im 
Anhang.  
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Wahrgenommene Korruption laut Transparency International (‘corruption perception index‘); der Index variiert zwischen 0 und 100, 
wobei (intuitiv verkehrt) ein Wert von 100 nicht korrupt, ein Wert von 0 aber total korrupt bedeutet. Eigene Darstellung; zu den Werten 
vgl. Tabelle 1 im Anhang. 

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Eine effektive Lohnkoordination, von der prominente deutsche Sozialwissenschaftler die 

Bestandserhaltung der europäischen Währungsunion abhängig sehen, ist in der Tat nicht 

in Sicht. Dennoch, so mein Argument, ist das Ziel einer Lohnkoordination – nämlich 

(letztlich) eine neue Vollbeschäftigung bei fairen Lohnstrukturen und ohne inflationäre 

oder deflationäre Tendenzen – auf anderen Wegen zu erreichen. Darüber hinaus ist Lohn-

koordination nur eine (und nicht einmal die entscheidende) Bedingung für das Funktionie-
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ren eines europäischen Arbeitsmarkts mit gemeinsamer Währung. Ein Ausstieg aus dem 

Euro ist deshalb nicht erforderlich. Im Gegenteil: Provozierend kann mit Stefan Schul-

meister (2018) sogar formuliert werden: Der Euro ist das „bedeutendste antineoliberale 

Projekt der EU.“  

Was eine Politik der Europäischen Sozialunion dazu beitragen könnte, haben ich mit meh-

reren Alternativen aufgeführt und in einem wichtigen  Punkt – nämlich der Koordinierung 

von Mindestlöhnen und Mindestsicherung – in den Zusammenhang effizienter und fairer 

Lohnfindung gebracht. Beispielhaft wurden vier Strategien ausgeführt, die neben der 

Lohnkoordination entscheidende Voraussetzungen für einen funktionierenden europäi-

schen Arbeitsmarkt sind: investive Sozialtransfers, geschützte Flexibilität, Investitionen in 

Menschen und effizientere Regulierung von Arbeitsverhältnissen. Nur mit solchen Strate-

gien, die ineinanderwirken müssen, können die Zielkonflikte gelöst werden, die unver-

meidlich sind, wenn die Mitglieder eines Währungsverbunds (EWU) oder einer Wirt-

schaftsunion (EU) in ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit stark divergieren. In einer 

gewiss sehr skizzenhaften und so noch nicht beweiskräftigen Analyse der Entwicklungs-

tendenzen der Eurozone ergaben sich sogar Anhaltspunkte für eine Konvergenz der insti-

tutionellen Kapazitäten der Risikoteilung, die darauf hindeuten, dass Aufholprozesse im 

Sinne dieser Strategien stattgefunden haben. Es wäre sinnvoll, diese Aufholprozesse empi-

risch noch schärfer unter die Lupe zu nehmen, einschließlich der Möglichkeit, dass etab-

lierte EU-Mitglieder (etwa die Niederlande, Österreich und Deutschland) ihre Kapazitäten 

der Risikoteilung eher abbauten als aufrechtzuerhalten und zu reformieren. Offen bleibt 

auch die – etwa von Colin Crouch gestellte – demokratietheoretische Frage nach der Bin-

nenstruktur der Verantwortungsteilung in einer sich abzeichnenden pandemischen Risiko-

gesellschaft. So wie die Globalisierung offenkundig einer Stärkung transnationaler Kon-

trolle und Koordination produktiver Kapazitäten bedarf, stellt sich im Gegenzug auch die 

Frage nach einer Stärkung kommunaler und regionaler  Ökonomien.49 Die Veränderung 

der Staatsausgaben in den letzten Dekaden sowohl hinsichtlich ihrer (horizontalen) funkti-

onalen Strukturen als auch hinsichtlich ihrer (vertikalen) Verantwortungsstrukturen könnte 

der oben ausgeführten hoch aggregierten Skizze mehr Aussagekraft verleihen.     
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 Vgl. Crouch (2019), insbesondere S. 91 ff, wo er auf das Prinzip der Subsidiarität als leitende Richtschnur 
europäischer Politik verweist.  
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Gegenwärtig erleben wir ein Paradox: Die Corona Pandemie belebte den Gedanken euro-

päischer Solidarität, so dass die Forderung von Eurobonds (‘Corona-Bonds‘) zeitweise 

Oberwasser zu bekommen schien.50 Repräsentative Erhebungen brachten jedoch bald die 

Ernüchterung: Eine europäische Schuldengemeinschaft findet nach wie vor keine Mehr-

heit, vor allem nicht bei den sogenannten Nettozahlern wie Finnland, Deutschland und die 

Niederlande (Bremer & Genschel 2020). Darüber hinaus schließt die derzeitige Europäi-

sche Verfassung eine derartige solidarische Risikoteilung aus. Dennoch war der Druck aus 

den Südstaaten – mit der latenten Drohung eines Exits insbesondere von Italien – derart 

stark, dass sich die deutsche Kanzlerin zum ersten Mal in ihrer 15-jährigen Regierungszeit 

dem Gedanken einer Art Schuldengemeinschaft öffnete: Gemeinsam mit dem französi-

schen Präsidenten Macron und der Kommissionspräsidentin von der Leyen plädiert sie 

nun für ein 750 Milliarden schweres „Wiederaufbauprogramm“, wobei der Großteil der 

Mittel als Zuschüsse gedacht sind und über den EU-Haushalt – u.a. durch neue EU-

Steuern – abgesichert werden soll. Merkel nutzt nun die deutsche Ratspräsidentschaft, um 

für diese Idee zu werben, freilich – wie eingangs schon erwähnt – mit offenem Ausgang.  

So wird es möglicherweise wieder bei Notbehelfen der EZB und diversen massiven Kre-

ditprogrammen bleiben, ohne das institutionelle Fundament des Hauses „Europäische 

Union“ grundlegend auszubessern. Die Idee Europa kann aber nur Bestand haben, wenn 

Instrumente fiskalischer Risikoteilung – letztlich also solidarischer Transfers im Risikofall 

– entsprechend der Europäischen Säule sozialer Rechte und unter Wahrung demokrati-

scher Grundprinzipien institutionalisiert werden. Dabei kann es nicht nur um die Frage 

gehen, wie transnationale Risikoteilung institutionalisiert und legitimiert werden kann, 

sondern auch wie – im Sinne des Subsidiaritätsprinzips – die nationalen Kapazitäten der 

Risikoteilung unter den Bedingungen von Globalisierung und Digitalisierung generell 

gestärkt werden könnten. Es gibt funktionale Äquivalente und Alternativen, mit deren 

Hilfe die gestiegenen Risiken einer Währungs- und Wirtschaftsunion beherrscht werden 

können. Voraussetzung ist vor allem die Bereitschaft der Unionsmitglieder zu begrenzten 

aber zuverlässig geregelten Transfers zur Stärkung der institutionellen Kapazitäten der 

Risikoteilung.  
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 Schon vor der Corona-Krise stellten Sozialwissenschaftler ein erhebliches Solidaritätspotential unter 
europäischen Bürgerinnen und Bürgern fest, u.a. Gerhards et al. (2020) und Vandenbroucke et al. (2018).   
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Vielleicht gelingt es sogar, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, im sozialen 

Dialog gemeinsame Standards einer Lohnstruktur zu finden, die den sich verändernden 

Verantwortungsstrukturen gesellschaftlicher Arbeitsteilung ‘gerecht‘ werden; jedenfalls 

legen die Ergebnisse dieses Essays nahe, eine entsprechende Diskussion zu eröffnen. 

Auch die Corona-Krise legt eine solche Debatte nahe, zeigt sie uns doch lebensnah, wel-

che Berufe und Qualifikationen in einer pandemischen Risikogesellschaft „systemrele-

vant“ sind. Gewiss, es gibt keinen ‘Impfstoff‘ gegen das ‘Euro-Virus‘. Aber es gibt insti-

tutionelle Vorkehrungen nationaler wie transnationaler Risikoteilung, welche die Abwehr-

kräfte gegen ökonomische Krisen stärken und aus einer Wirtschafts- und Währungsunion 

ein gemeinsames Gewinnspiel machen könnten.   
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Anhang 

Tab. 1: Indikatoren institutioneller Konvergenz in der Eurozone 
 
Eurozone  Korrup 

Index* 
tions  Staats- 

** 
Ausgaben 
Gesamt 

 

Land Seit 2002/04 2019 Delta 2005 2018   Delta  
Belgien 1999 71 75 +  4 52,2 52,1 - 0,1 
Deutschland 1999 73 80 +  7 46,8 44,6 - 0,2 
Finnland 1999 97 86 -   9 50,2 53,1 + 2,9 
Frankreich 1999 63 69 +  6 53,6 56,0 + 2,4 
Irland 1999 69 74 +  5 34,0 25,4 - 8,6 
Italien 1999 52 53 +  1 48,2 48,4 + 0,2 
Luxemburg 1999 90 80 - 10 41,5 41,9 + 0,4 
Niederlande 1999 90 82 -   8 44,8 42,1 - 2,7 
Österreich 1999 78 77 -   1 50,3 48,6 - 1,7 
Portugal 1999 63 62 -   1 45,8 43,5 - 2,3 
Spanien 1999 71 62 -   9 38,4 41,7 + 3,3 
Griechenland 2001 42 48 +  6  44,0 47,0 + 3,0 
Slowenien 2007 60 60 +  0 45,3 43,5 - 1,8 
Malta 2008 68a 54 - 14 44,6 36,6 - 8,0 
Zypern 2008 54a 58 +  4 42,9 43,6 + 0,7 
Slowakei 2008 40a 52 + 12 38,0 41,8 + 3,8 
Estland 2011 60a 74 + 14 33,6 39,1 + 5,5 
Lettland 2014 40a 56 + 16 35,6 38,5 + 2,9 
Litauen 2015 46a 60 + 14 33,3 34,0 + 0,7 
EU-19/17     47,3 47,0 - 0,3 
EU-27/28     46,8 45,8 - 1,0 

*) Wahrgenommene Korruption laut Transparency International (‘corruption perception index‘); a=2004;  
**) Quelle: Eurostat (2020) 

 


